
Fünftes Bach: Erbrecht

nicht unbeschränkte Haftung gegenüber den Nachlaß
gläubigern oder einzelnen yon ihnen eingetreten ist.

(2) Fehler einer zur Erbschaft gehörenden Sache hat der 
Verkäufer nicht zu vertreten.

§ 2377
Die infolge des Erbfalls durch Vereinigung von Recht 

und Verbindlichkeit oder von Recht und Belastung er
loschenen Rechtsverhältnisse gelten im Verhältnisse zwi
schen dem Käufer und dem Verkäufer als nicht erloschen. 
Erforderlichen Falles ist ein solches Rechtsverhältnis wieder
herzustellen.

§ 2378
(1) Der Käufer ist dem Verkäufer gegenüber verpflichtet, 

die Nachlaßverbindlichkeiten zu erfüllen, soweit nicht der 
Verkäufer nach § 2376 dafür haftet, daß sie nicht bestehen.

(2) Hat der Verkäufer vor dem Verkauf eine Nachlaß
verbindlichkeit erfüllt, so kann er von dem Käufer Ersatz 
verlangen.

§ 2379
Dem Verkäufer verbleiben die auf die Zeit vor dem Ver

kaufe fallenden Nutzungen. Er trägt für diese Zeit die 
Lasten, mit Einschluß der Zinsen der Nachlaßverbindlich
keiten. Den Käufer treffen jedoch die von der Erbschaft zu 
entrichtenden Abgaben sowie die außerordentlichen Lasten, 
welche als auf den Stammwert der Erbschaftsgegenstände 
gelegt anzusehen sind.

§ 2380
Der Käufer trägt von dem Abschlüsse des Kaufes an die 

Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Ver
schlechterung der Erbschaftsgegenstände. Von diesem Zeit
punkt an gebühren ihm die Nutzungen und trägt er die 
Lasten.

§ 2381
(1) Der Käufer hat dem Verkäufer die notwendigen Ver

wendungen zu ersetzen, die der Verkäufer vor dem Verkauf 
auf die Erbschaft gemacht hat.
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